
Wegleitung für die Beitragserhebung SSV, BSSV und LT auf der Basis der 
SAT-Admin (Gültig ab 01.01.2019) 

Mit der Beitragsrechnung Frühling werden alle Beiträge erhoben von Vereinen und Schies-sen-
den, die in der SAT Admin am Ende des Mutationsfenster, d.h. per 31.01.20yy erfasst sind: 

• Für den der A-Lizenzierten Elite (Stammverein in der SSV/SAT-Admin bezeichnet «Verein für Li-
zenzerhebung» werden die A-Lizenz CHF 20.00 erhoben sowie den variablen Beitrag 10.00 und 
bis und mit das Jahr 2025 die CHF 5.00 für den Fonds öffentliche Aktivitäten. Beiträge für 
Schiessende, die bei Mutationsschluss in der SAT-Admin erfasst sind für das ganze Jahr ge-
schuldet. 

• Im Weiteren wird für die Schiessenden, die in einem zweiten Verein aktiv sind, die B-Lizenz  
(= variabler Beitrag) in der Höhe von CHF 10.00 erhoben. Sind sie in einem dritten Verein Mit-
glied ist ebenfalls der variable Beitrag geschuldet, unabhängig von der Anzahl B-Lizenzen in 
diesem Verein 

• Beispiel: 
Schütze A ist Mitglied bei den Stadtschützen Thun und bei den Luftgewehrschützen Region 
Thunersee: 
o A-Lizenz G300 Thun Stadt 
o A-Lizenz G50 Thun Stadt 
o A-Lizenz G10 Region Thunersee 

▪ Für den Schützen A wird 1 x eine A-Lizenz abgerechnet, und zwar über die Stadtschüt-
zen Thun - in der SAT-Admin muss das auch so erfasst sein. 

▪ Zusätzlich ist 1 variabler Beitrag bei Stadtschützen Thun (nur 1 x pro Verein, nicht pro 
Distanz) und 1 variabler Beitrag bei LG Region Thunersee geschuldet. 

Schütze A ist zudem B-Mitglied bei den Sportschützen Münsingen: 
o B-Lizenz G300 Sportschützen Münsingen 
o B-Lizenz G50 Sportschützen Münsingen 
o B-Lizenz G10 Sportschützen Münsingen 

▪ Für diese 3 B-Mitgliedschaften wird ein variabler Beitrag über die Sportschützen Münsin-
gen erhoben. Der variable Beitrag gilt pro Verein, nicht pro Distanz. 

Wenn Schütze A noch in weiteren Vereinen B-Mitgliedschaften hat, werden dort weitere vari-
able Beiträge (1 x pro Verein) erhoben. 

• A-Lizenzierte U21 zahlen immer nur den Lizenzbeitrag in der Höhe von CHF 12.00 und keine 
variablen Beiträge. 

In der Betragsrechnung Herbst werden für Schiessende Beiträge erhoben, die unter dem Jahr 
dazugekommen sind, d.h. die dem 01.02.20yy mutiert wurden oder den Verein gewechselt ha-
ben oder bei einem weiteren Verein zwischen dem 01.02.20yy und dem 30.11.20yy B-Lizenz/en 
gelöst.  

• Nach dem 01.02.20yy neu hinzugekommene Schiessende mit A-Lizenz erscheinen auf der 
Herbstrechnung mit dem A-Lizenz Betrag für einen Elite Schützen über CHF 20.00 und einem 
variablen Beitrag über CHF 10.00 = Total CHF 30.00.  

• Bei einen U21 Schützen wird nur die A-Lizenz über CHF 12.00 erhoben. 

• Löst im gleichen Zeitfenster der betreffende Schiessende eine B-Lizenz bei einem zusätzlichen 
Verein wir hierfür der variable Beitrag von CHF 10.00 verrechnet.  

  



Nachbelaste Lizenzkarten Aktive gekauft und gelöscht 
Der Beitrag für die A-Lizenz ist immer geschuldet, auch wenn diese nach dem 31.01.20yy gelöst wird, 
d.h. nach Schliessung des Mutationsfensters für die Frühlingsrechnung und vor der Eröffnung des 
Mutationsfensters im Herbst wieder gelöscht wird. 

• Beispiel: 
Wenn eine Lizenz am 15. April gelöst und vor dem 30. November des gleichen Jahres wieder 
gelöscht wird, ist sie für das ganze Jahr trotzdem geschuldet. 

Ausnahmefall 
Sollte ein Verein eine Person falsch erfassen haben und diese wieder löschen, wir die Lizenz trotzdem 
verrechnet. Soll dieser Fehler ohne Kostenfolge korrigiert werden - der POC hat hierfür keine Berech-
tigung - muss die Fehleingabe dem Verantwortlichen des SSV-Admin (Adi Schnider oder seiner Stv.) 
gemeldet werden. Nur diese beiden Personen können diesen Fall korrigieren und den Schützen lö-
schen, ohne dass die Lizenz verrechnet wird. 

Erhebung variabler Beiträge 
Der variable Beitrag (ohne U21) wir bei allen Vereinen erhoben, bei denen eine schiessende Person 
im entsprechenden Jahr Mitglied ist/war. 

Auch hier gilt, wenn unterjährig, d.h. zwischen dem 01.02.20yy und dem 31.11.20yy eine neue Mit-
gliedschaft erfasst und im gleichen Jahr wieder gelöscht wird, ist der variable Beitrag geschuldet. 
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